
Von Brigitte Watermann

Riester-Rente Förderung nur bei eigenem Vertrag
[14:10, 16.09.09]

Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Ehepartner von Riestersparern, ohne
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, haben nur dann ein Recht auf die
staatliche Förderung, wenn sie einen eigenen Altersvorsorgevertrag haben.

Erstmals hatte sich der Bundesfinanzhof (BFH), Deutschlands oberstes Steuergericht,
mit den Regelungen zur Riester-Rente zu beschäftigen. Mit Urteil vom 21. Juli 2009
(Az.: X R 33/07) hat er entschieden, dass ein nur mittelbar zulageberechtigter Ehegatte
nur dann einen Anspruch auf die staatliche Riester-Zulage hat, wenn er einen eigenen
Altersvorsorgevertrag abschließt. Als mittelbar zulagenberechtigt gilt, wer zum Beispiel
selbst nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, also zum Beispiel als Freiberufler
tätig ist, aber wessen Ehepartner Riester-Förderung beantragen kann. Deutschlands
oberste Steuerrichter winkten nun die derzeit gültige Riester-Regelung durch. Danach
reicht es für die staatliche Förderung nicht aus, wenn der mittelbar Zulagenberechtigte
zwar selbst eine betriebliche Altersversorgung hat, nicht aber einen eigenen Riester-
Vertrag. Der BFH hat in seinem ersten Urteil zur Riester-Rente diese ausdrücklich
gesetzliche Einschränkung der Zulageberechtigung akzeptiert. Er sah keinen Anlass für
eine ergänzende Gesetzesauslegung.

ANZEIGE

Die Zulage kann nach geltendem, jetzt vom Bundesfinanzhof bestätigtem Recht, sowohl
für einen privaten riesterfähigen Altersvorsorgevertrag als auch für eine betriebliche
Altersversorgungseinrichtung beantragt werden. Auch der Ehegatte eines unmittelbar
Förderberechtigten kann eine Altersvorsorgezulage erhalten. Er hat jedoch nur dann
Anspruch auf die Zulage, wenn er einen eigenen riesterfähigen Altersvorsorgevertrag
abschließt. Ein Vertrag im Rahmen der eigenen betrieblichen Altersversorgung reicht
nicht aus.

Derzeit haben nach Angaben des Bundesfinanzministeriums rund 12,5 Millionen
Deutsche einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Die so genannte Grundzulage beträgt
derzeit pro Person 154 Euro pro Jahr, hinzukommen 185 Euro pro Kind und Jahr; für ab
2008 geborene Kinder sind es sogar 300 Euro. Jüngere Riester-Sparer unter 25 Jahren
erhalten einen staatlichen Förderbonus von einmalig 200 Euro im ersten Beitragsjahr
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